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Autoverkehr im Hahnenmoos-Skigebiet (Amtl. bew. am 7. Nov. gemäß BRB v. 3. Okt. 39) Phot. Klopfenstein

Winterferien als Recht und Pflicht
llnaäblige Schmeiaer getrauen fid) beute gar riicfjt an ©in«

terfreuben unb ©interferon su beulen. 3n biefen fchroeren
Seiten, ba fo oiele anbere mit fchmerer 3<tot au tämpfen baben
unb Sebntaufenbe oon gamillenoätern in Schnee unb Kälte
©renamacht batten, fournit es ibnen roie ein greoel oor, baß fie
felber au frohen Stunben unb lagen hoch über ber Ütebelbede
bes Xieflanbes aussieben follen, um unter ftrabtenb blauem
Gimmel unb im gleißenben Sicht einer brennenben Sonne
ftbeinbar einem bloßen Vergnügen au bulbigen.

mer fie irren. Erholung, Entmannung, Schöpfen neuer
Kräfte finb bas gute ftecfct eines jeben SWenfcßen, ber jahraus
jabrein getreulid) feiner Pflicht obliegt. 3a folches oon allen
©erltagsforgen befreites Sun ift eine eigentliche fJtotœenbigfeit
ba tein Körper unb fein ©eift auf bie Sauer fein #öd)ftes unb
»eftes leiften fann ohne Ausgleich feines Kräfteoerbraucbs Unb
ba jeber oon uns nicht allein in ber 2Belt ftebt, fonbern ein ©lieb
bes Wlfes ift unb fein Sehen oor ber ©emeinfdjaft aller au
oerantmorten bat, mirb aus jenem fRedjte unb jener Wtmenbig«fett gana unmittelbar eine eigentliche Wicht, fich immer mieberfür ben Sebensfampf au ftäblen, ben mir im ©runbe nur ae»memfam befteben fönnen.

^

Unb tängft toiffen mir ja, baß ber ©inter eine 3eit ift inber mir Erholung nicht nur befonbers nötig haben, fonbern'bie
uns btefe Erneuerung unferer Kräfte auch in befonbers reicher
fülle gemährt ©erabe er ift es ja, ber uns aus unferem ©erf«
tagsleben mtrflich herausreißt unb uns hinauflodt in eine ganaanbere Klimamelt, aus bem Sunft unb fRebet ber Stäbte in eine

friftatlttare Suft, in ein ©eer oon Sicht, bie unfer fBtut bis aum
leßten ïropfen erneuern unb oerjüngen.

2lber in biefem ©inter erfüllen mir mit jebem gerientage,
mit jebem ©ochenenbe nod) eine Pflicht gana anberer 2lrt. ©ir
helfen bem fchtoeiaerifchen ©erfehrs« unb ©aftgemerbe bie ge=

genroärtige Krife bes internationalen Tourismus überroinben,
unb biefe für unfer Sanb einfach tebensroichtige Schlüffel«
„3nbuftrie" über ihre gegenmärtige fdnoere Sage hinüber au
retten, ift fürmahr eine nationale £at, bie über ben ©eftanb
unferer Bolfsroirtfchaft gana mefentlicß mitentfcßeibet. Sie
Schmeia ift ja nur ber 9tot gehorchenb, nicht bem eigenen ©riebe,
aur Selbftoerforgerin auf bem ©ebiete bes grembenoerlehrs
unb Sportes gemorben, unb mie -mir unfere Sebensfräfte unter
biefem heilfamen 3toang mieber einaig unb allein aus ber eige«

neu Erbe, ber eigenen herrlichen SSergluft fcßöpfen, fo mollen
mir unferen Sßerfehrsbetrieben unb ©aftftätten burch ben ©efuch
aus unfern eigenen fReiben unfere Sympathie unb Solibarität
bemeifen.

So merben mir benn alfo auch biefen ©inter mieber unfere
Sfi heroorholen, unfere Schuhe falben, unfer Sportgemanb in«
ftanbfeßen unb ergäben fomeit es bie Kleiberlarte erlaubt;.
— mieber merben mir ausaiehen au bem frohen ïreiben, bas
mie fein anberer Sport ben gan3en Körper in fräftiger 58eme=

gung regeneriert unb uns leine ber mertoollen ©agesftunöen
fäffig oerböfen läßt, es fei benn, baß mir irgenbmo in feiiger
Entfpannung an ber Sonne liegen unb mit burftiger fjaut all
bie heüfamen Strahlen empfangen, bie ba aus #hnmelshöhen
fengenb unb fegnenb in uns einftrömen.

àtoveàkr im Uàenm<x>s-SIcÌAebiet bevv. â 7, Nov, xsmâiî LNö v. z, Okt. zz) pkot. Kiloxàsà
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Unzählige Schweizer getrauen sich heute gar nicht an Win-
terfreuden und Winterferien zu denken. In diesen schweren
Zeiten, da so viele andere mit schwerer Not zu kämpfen haben
und Zehntausende von Familienvätern in Schnee und Kälte
Grenzwacht halten, kommt es ihnen wie ein Frevel vor, daß sie
selber zu frohen Stunden und Tagen hoch über der Nebeldecke
des Tieflandes ausziehen sollen, um unter strahlend blauem
Himmel und im gleißenden Licht einer brennenden Sonne
scheinbar einem bloßen Vergnügen zu huldigen.

Aber sie irren. Erholung, Entspannung, Schöpfen neuer
Kräfte sind das gute Recht eines jeden Menschen, der jahraus
jahrein getreulich seiner Pflicht obliegt. Ja solches von allen
Werktagssorgen befreites Tun ist eine eigentliche Notwendigkeit
da kein Körper und kein Geist auf die Dauer sein Höchstes und
Vestes leisten kann ohne Ausgleich seines Kräfteverbrauchs Und
da jeder von uns nicht allein in der Welt steht, sondern ein Glied
des Volkes ist und sein Leben vor der Gemeinschaft aller zuverantworten hat, wird aus jenem Rechte und jener Notwendig-keit ganz unmittelbar eine eigentliche Pflicht, sich immer wiederfür den Lebenskampf zu stählen, den wir im Grunde nur ae-memsam bestehen können.

^

Und längst wissen wir ja, daß der Winter eine Zeit ist inder wir Erholung nicht nur besonders nötig haben, sondern'die
uns diese Erneuerung unserer Kräfte auch in besonders reicher
Fülle gewährt Gerade er ist es ja. der uns aus unserem Werk-
tagsleben wirklich herausreißt und uns hinauflockt in eine ganzandere Klimawelt, aus dem Dunst und Nebel der Städte in eine

kristallklare Luft, in ein Meer von Licht, die unser Blut bis zum
letzten Tropfen erneuern und verjüngen.

Aber in diesem Winter erfüllen wir mit jedem Ferientage,
mit jedem Wochenende noch eine Pflicht ganz anderer Art. Wir
helfen dem schweizerischen Verkehrs- und Gastgewerbe die ge-
genwärtige Krise des internationalen Tourismus überwinden,
und diese für unser Land einfach lebenswichtige Schlüssel-
„Industrie" über ihre gegenwärtige schwere Lage hinüber zu
retten, ist fürwahr eine nationale Tat, die über den Bestand
unserer Volkswirtschaft ganz wesentlich mitentscheidet. Die
Schweiz ist ja nur der Not gehorchend, nicht dem eigenen Triebe,
zur Selbstversorgern auf dem Gebiete des Fremdenverkehrs
und Sportes geworden, und wie wir unsere Lebenskräfte unter
diesem heilsamen Zwang wieder einzig und allein aus der eige-
neu Erde, der eigenen herrlichen Berglust schöpfen, so wollen
wir unseren Verkehrsbetrieben und Gaststätten durch den Besuch

aus unsern eigenen Reihen unsere Sympathie und Solidarität
beweisen.

So werden wir denn also auch diesen Winter wieder unsere
Ski hervorholen, unsere Schuhe salben, unser Sportgewand in-
standsetzen und ergänzen soweit es die Kleiderkarte erlaubt:
— wieder werden wir ausziehen zu dem frohen Treiben, das
wie kein anderer Sport den ganzen Körper in kräftiger Bewe-
gung regeneriert und uns keine der wertvollen Tagesstunden
lässig verdösen läßt, es sei denn, daß wir irgendwo in seliger
Entspannung an der Sonne liegen und mit durstiger Haut all
die heilsamen Strahlen empfangen, die da aus Himmelshöhen
sengend und segnend in uns einströmen.
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